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Grundsatzurteil zur medizinischen  
Begutachtung der Invalidenversicherung 

Das Bundesgericht (BGer) hat in einem Grundsatzur-
teil vom 28.6.2011 [1]* entschieden, dass die Medizi-
nischen Abklärungsstellen (MEDAS) der Invaliden-
versicherung (IV) sogar dann als unabhängig und 
neutral gelten, wenn sie finanziell vollständig von der 
IV abhängig sind. Im IV-Abklärungsverfahren sei 
zwar die Fairness gefährdet, diese könne aber durch 
eine Stärkung der Mitwirkungsrechte der Versicher-
ten gewährleistet werden. Das Urteil ändert die Recht-
sprechung zum Begutachtungsverfahren und wirft 
 diverse Fragen auf.

Zusammenfassung des Urteils
Die IV und das kantonale Gericht hatten ein Renten-
gesuch, gestützt auf ein MEDAS-Gutachten, abge-
lehnt. Dagegen opponierte die Versicherte vor dem 
Bundesgericht (BGer). 

Das BGer fragte die 18 Schweizer MEDAS zu Auf-
tragsherkunft und Ausmass der attestierten Arbeits-
fähigkeit an [2]. Resultat: Der Mittelwert der Anteile 
von IV-Aufträgen liegt bei 85–90% [3]. Einige MEDAS 
erhalten sogar 100% ihrer Aufträge von der IV [4]. Die 
drei grossen MEDAS ABI GmbH, MZR Römerhof und 
Oberaargau beantworteten nicht, in welchem Aus-
mass sie von 2005 bis 2009 eine (i.  d.  R. rentenbe-
gründende) Arbeitsunfähigkeit von mind. 40 % für 
leidensangepasste Tätigkeiten attestierten [5]. 

Dies veranlasste das BGer zu folgendem Grund-
satzentscheid über das IV-Begutachtungsverfahren: 
Ein MEDAS-Gutachten hat volle Beweiskraft, auch 
wenn die IV Auftraggeberin ist [6]. Wirtschaftliche 
Abhängigkeit einer MEDAS von der IV führt nicht zur 
Befangenheit [7]. 

Im Sozialversicherungsverfahren besteht aber ein 
Ungleichgewicht zugunsten der IV [8]. Die Aufsicht 
des Begutachtungswesens durch das Bundesamt für 
Sozialversicherungen (BSV) sei ungenügend, und die 
aktuelle MEDAS-Situation unbefriedigend [9]. Das 
 Begutachtungsverfahren soll laut BGer mittels nach-
stehenden Vorschlägen vom BSV fairer ausgestaltet 
werden [10]:

– Die MEDAS soll Ergebnisse mit dem behandeln-
den Arzt diskutieren [11]. 

– So weit möglich haben sich IV und Versicherter 
einvernehmlich über eine Gutachterstelle zu 
 einigen [11]. 

Zudem beschliesst das BGer folgende Praxisände-
rungen:
– Wenn sich IV und versicherte Person nicht über 

die Gutachterstelle einigen können, muss die IV 
mittels Verfügung festlegen, welche MEDAS mit 
Hilfe welcher Gutachter welche Fragen beurteilt. 
Diese Verfügung ist vor Gericht anfechtbar [12]. 

– Kantonale Gerichte müssen neu vermehrt selber 
Gerichtsgutachten in Auftrag geben [13].

Bisherige Gutachten werden aber nicht ungültig, son-
dern sind auf ihre Beweiskraft zu überprüfen [14]. Im 
konkreten Fall beurteilte das BGer ein MEDAS-Gut-
achten als nicht schlüssig, weil Differenzen zu einem 
Privatgutachten nicht überprüfbar und nachvollzieh-
bar begründet wurden. Ein MEDAS-Gutachten muss 
eine Divergenz zur Einschätzung eines behandelnden 
Arztes (oder Privatgutachters) umso mehr erörtern, je 
grösser und wichtiger der Widerspruch ist [15].
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Arrêt de principe sur l’expertise 
médicale de l’assurance-invalidité 

Dans son arrêt de principe du 28 juin 2011, le Tribu-

nal fédéral (TF) a décidé que les centres d’observa-

tion médicale (COMAI) de l’assurance-invalidité (AI) 

sont considérés comme indépendants et neutres 

même s’ils dépendent entièrement de l’AI sur le plan 

financier. L’impartialité de la procédure d’instruction 

de l’AI est certes menacée, mais il est possible de la 

garantir en renforçant les droits de participation des 

assurés. Cet arrêt modifie la jurisprudence relative à 

la procédure d’instruction et soulève différentes 

questions.

Einige Medizinische Abklärungsstellen (MEDAS) 
erhalten sogar 100 Prozent ihrer Aufträge von der IV.
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Gerichtspraxis im Straf- und Zivilrecht: Dort haben 
von einer Verfahrenspartei selber in Auftrag gege-
bene Gutachten, wenn überhaupt, dann nur einge-
schränkte Beweiskraft: Privatgutachter sind nicht wie 
amtliche Sachverständige unabhängig und unpartei-
isch, sondern stehen in einem Abhängigkeitsverhält-
nis zur Auftraggeberin [16]. Dies ist laut BGer bei den 
MEDAS anders, weil diese von der IV nicht im Ge-

richts-, sondern bereits im Verwaltungsverfahren be-
auftragt  werden, in welchem die IV noch keine Par-
teistellung habe [17]. Ob diese dogmatische Argu-
mentation verfängt, wird sich anhand des Resultats 
mehrerer aktuell am Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte hängiger Beschwerden zeigen. Je-
denfalls hinterlässt der Umstand, dass einzelne ME-
DAS (gewinnorientierte juristische Personen) 100% 
ihrer Aufträge von der IV erhalten und kritische An-
fragen des obersten Gerichts nicht beantworten, ein 
ungutes Gefühl. 

Auswirkungen?
Bis heute konnten IV-Stellen MEDAS nach ihrem 
Gutdünken auswählen. Teilweise wurden jene 
 MEDAS bevorzugt, die im Sinne des IV-Sparauftrags 
zulasten der Versicherten begutachten [18]. Aktuell 

erarbeitet das BSV eine IT-Plattform, um Gutachten 
nach Zufallsprinzip an Abklärungsstellen zuzuwei-
sen, was laut BGer die Unabhängigkeit fördert [19]. 
Ein Hauptproblem des aktuellen Begutachtungs-
wesens wird damit aber nicht behoben: Einige der am 
meisten finanziell abhängigen und am wenigsten 
transparenten MEDAS zählen zu jenen mit den gröss-
ten Kapazitäten für Gutachten [20]. Ihr Marktanteil 
wird mit einer Gutachtenszuweisung nach Zufalls-
prinzip nicht kleiner. Es bleibt zu hoffen, dass damit 
der Druck reduziert wird, im Sinn der IV zu begutach-
ten, um auch künftig Aufträge zu erhalten.

Gerichtlich ungeklärt ist, ob die Rechtsprechung 
auch für monodisziplinäre und unfallversicherungs-
rechtliche Gutachten gilt. Nach Ansicht des Schrei-
benden ist dies zu bejahen, da auch dort eine Abhän-
gigkeitsproblematik besteht und die Verfahrensrechte 
gefährdet sind [21].

Sodann werden behandelnde Ärzte vermehrt in 
das Begutachtungsprozedere mit einbezogen:
– Wenn ein Widerspruch bezüglich Diagnose/ 

Arbeitsfähigkeit besteht, wird eine Rücksprache 
des Gutachters mit dem behandelnden Arzt ver-
mehrt nötig sein. Art und Umfang dieses Mitein-
bezugs sind noch nicht festgelegt. Dabei erscheint 
eine transparente Umsetzung durch schriftliche 
Anfrage, oder Aktennotiz bei mündlicher Rück-
sprache, als notwendig. Nur durch Überprüfbar-
keit wird das rechtliche Gehör gewährleistet. 

– Behandelnde Ärzte müssen damit rechnen, ver-
mehrt von Anwälten mit möglichen Gutachter-
personen und Fragenkatalogen konfrontiert zu 
werden: Patienten können durch Einwände zu 
Gutachterpersonen und gezielte medizinische 
Fragestellung ein Gutachten mitbeeinflussen [11, 
12], wozu medizinische Hilfe nötig sein wird. 

– Behandelnde Ärzte könnten direkt in Gutachten 
involviert werden, falls das BSV (wie vom BGer 
angeregt) den Gutachtern vorschreibt, ihre Ergeb-
nisse mit einem von der versicherten Person be-
zeichneten Mediziner zu diskutieren [22]. 

All dies bewirkt eine wünschenswerte und notwen-
dige Stärkung der Stellung behandelnder Ärzte und 
eröffnet Möglichkeiten, sich für Patienten zu engagie-
ren. Schliesslich ist denkbar, dass vermehrt Gutach-
ten extern vergeben werden: Die Formulierung des 
BGer schliesst nicht aus, dass für Gerichtsgutachten 
neben den zu bevorzugenden MEDAS auch andere 
Gutachter berücksichtigt werden [23]. 

Zu guter Letzt empfiehlt das BGer die Schaffung 
einer Instanz, die fachspezifische, aktuelle Begutach-
tungsleitlinien erlässt [24].

Viele Fragen zur Tragweite und Umsetzung des 
BGer-Entscheids sind noch unklar. Am 6. 12. 2011 fin-
det dazu eine öffentliche Podiumsdiskussion im Kon-
gresshaus Zürich statt. 

Teilweise wurden MEDAS bevorzugt, die im Sinne des 
IV-Sparauftrags zulasten der Versicherten begutachten.

Etwas mehr Transparenz bei der Begutachtungspraxis der Medizinischen Abklärungsstellen 
der Invalidenversicherung wäre angebracht.
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